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B R A S I L I E
1 Bevölkerung und Beschäftigung

66300 000 Einwohner (Mitte 1960 
geschätzt). 7,8 Einwohner pro qkm, 
mittlere Dichte (im Süden etwa 25). 
Jährliches Wadistum rd. 2,5 V». 
Aufteilung der Beschäftigten: (1950) 
Land- und Forstwirtschaft,

Fisdierei 9154 000
Bergbau 455 000
Verarbeitende Industrie,

Bauwirtschaft,
Versorgungsbetriebe 1 842 000

Handel 972 000
Verkehr 668 000
Dienstleistungen 1 480 000
Sonstige 38 000
Insgesamt 14 609 00Ö

Nach der letzten industriellen Be
triebsstatistik wurden im Süden 
69 600 Betriebe mit über 1 M ill. 
Arbeitern gezählt.

2 Volkseinkommen
1959 = 1 461 Mrd. Cr.$ (vorläufige 
Sdiätzung), 1958 = 1 030 Mrd. C r.$ ; 
pro Kopf: 1959 = 13 085 Cr.$, 
1958 = 12 691 Cr.$ (Preisbasis 
1955/57).

3 Wirtschaftslage
Brasilien zahlt zweifellos zu den 
größten und hoffnungsvollsten Roh
stoff- und Enlwiciclungslöndern 
Lateinamerikas.' Auf lange Sich! 
gesehen ist dieses Land infolge 
einer rasch wachsenden Bevölke
rung und auf Grund reicher Boden
schätze aller Art (u. a. Erze, Erdöl, 
Zinn, Kupfer, Nickel) eines der 
eniwiddungsfähigslen Länder der 
Erde.
Gegenwärtig aber ist die wirt
schaftliche Situation noch ange
spannt. Fortlaufende und ungehin
derte Inflation, entstanden aus 
einem übermäßig geförderten Ent
wicklungstempo, hat zu ernsten 
finanziellen Schwierigkeiten ge
führt. Das Budget-Defizit beläuft 
sich auf über 100 M ill. $ , das Zah
lungsbilanzdefizit für 1960 hat sich 
nach vorläufigen Angaben gegen
über 1959 mehr als verdoppelt und 
beläuft sich auf Ober 355 M ill. $, 
wovon jedoch ein Teil durch eine 
Anleihe der IW F gedeckt ist. Die 
langfristigen Devisenverbindlich
keiten sind enorm. Sie betragen 
nach dem Stande vom 30.6.1960 
für die Jahre 1961—1965 insgesamt 
1,3 Mrd. US-$.
Eine Betrachtung der Handels
bilanzsituation zeigt, w ie ernst das 
Problem ist, vor dem die neue Re
gierung Quadros steht. Seit meh
reren Jahren steigt der Handels
defizit. Trotz aller Industrialisie
rungsanstrengungen bleibt der Kaf

fee das Hauptexportgut. Die Lan
desproduktion ist jedoch weit hö
her als die durchschnittliche,, un
elastische Weltnachfrage. Diese 
Situation führte zu einer erhebli
chen Lagerhaltung, die gegenwär
tig auf 40 M ill. Sack geschätzt wird. 
Sie wäre damit höher als der W elt
verbrauch eines ganzen Jahres. Die 
ungünstige Entwicklung der Han
delsbilanz liegt in der rückläufigen 
Bewegung der Rohstoffpreise be
gründet, von der Brasiliens wich
tigste Exportgüter, Kaffee und Ka
kao, nicht verschont blieben. So 
ist der durchschnittliche Wert einer 
brasilianischen Exporttonne im Zeit
raum 1954—1959 von rd. 364 $ auf 
129,7$ gefallen.

I Außenhandel und Hjondelsbilonz
Trotz der in den letzten Jahren 
energisch durchgeführten Förde
rung der Ausfuhr, die sich insbe
sondere in einem Abbau der büro
kratischen Hemmnisse, der Erhö-

Außenhandel Brasiliens 1956—1960

Jahr
Importe in 
M ill. US $ 

cif

Exporte in 
M ill. US $ 

fob
Saldo

1956 1 234 1 483 +  249
1957 1489 1 392 — 97
1958 1 353 1 243 - 1 1 0
1959 1 373 1 282 — 92
19601) 1 196 1 060 — 136

*) Jan.—Okt.

hung der Exportvergütungen und 
teilweiser Aufhebung der Devisen
bewirtschaftung ausdrückte, ist die

außenwirtschaftliche Situation noch 
immer kritisch. So ist die Handels
bilanz seit 1957 laufend passiv, und 
auch die vorläufigen Ergebnisse 
des letzten Jahres zeigen keine 
Änderung.
Die Ursache hierfür ist im wesent
lichen die große Abhängigkeit Bra
siliens vom Kaffee- und Kakao- 
exporl (Kaffeeanteil am Gesamt
export 1958 = 49,5 »/*, 1959 = 
57,2*/»; Kakaoanteil 4,3*/« bzw. 
3,3*/»). Da die Weltmarktsituation 
seit 1955 durch ein Überangebot 
amerikanischer und billigerer afri
kanischer Sorten gekennzeichnet 
ist, sah sich die brasilianische Re
gierung genötigt, im Rahmen ver
schiedener internationaler Kaffee
abkommen bei öbernahme und Ein
lagerung der gesamten Landes
erzeugung freiw illig auf den Ext 
port eines Teiles der Ernten zu 
verzichten, um auf diese Weise die 
Preisstabilität auf den Weltmärk
ten zu erhalten. Dabei ist zu be
rücksichtigen, daß die Kaffeepreise 
von 1954 bis 1960 ohnehin um die 
Hälfte fielen.
Auch belasten die steigenden Nah
rungsmittelimporte sowie die für 
die Industrialisierung erforder
lichen Investitionsgütereinfuhren die 
Handelsbilanz noch erheblich, ob
wohl in einigen Industriezweigen 
— wie z. B. bei Kraftfahrzeu
gen — die getätigten Investitionen 
sich bereits auszuwirken beginnen. 
Trotzdem wird man zumindest für 
die nächsten Jahre kaum mit einer

Ein- und Ausfuhr nach Warengruppen 1958 und 1959

Warengruppen
Importe cif M ill. US $

1958 1959

Exporte fob M ill. US $

1958 1959

lebende Tiere 
Rohstoffe 
davon: Holz

Baumwotle
Eisenerz
Sisal

Nahrungsmittel und Getränke 
davon: Weizen 

Kaffee 
Kakao 
Zucker 

Chemikalien 
davon: Kunstdünger 
Maschinen und Fahrzeuge 
davon: Fahrzeuge 
Fertigfabrikate 
Sonstige

0,7
388,5

163,1
111,8

131.6 
31,1

517.7 
237,6
148.8 

2,6

0,4
373,5

179.4
131.5

117,0
19,9

501,2
197.8
200.8

0,1
274,4
47.1 
24,8 
36,7
10.1

945.3

613,8
163.3 
53,4

7,4

1,8
1,2
3,0

0,6
290,9
38,2
35.5
43.8
17.6 

966,8

733,0
59,5
42.8 
8,1

2,1
1,0
2,9

Insgesamt 1 353,0 1 374,5 1 243,0 1 282,0.

Regionale Gliederung des Außenhandels 1958 und 1959

Land
Importe in M ill. US $ cif Exporte in M ill. US a fob

1958 I 1959 1958 1 1959

Gesamthandel 1 353 1 374 1 243 1 282
davon: USA 483 461 . 534 592

BRD 141 141 79 86
Argentinien 88 105 107 43
Großbritannien 44 37 54 73
Niederlande 22 30 47 58
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ausgeglichenen Handelsbilanz 
rechnen können, da einer Exporf- 
erhöhung durch neue Welt-Kaffee
abkommen oder aber durch noch 
niedrigere Preise Fesseln angelegt 
sind und auf der anderen Seite der 
Importbedarf zumindest hinsichtlich 
der Lebensmittel und bestimmter 
Grundrohstoffe (Brennstoffe, ö le ) 
kaum zu mindern sein wird.
Haupthandelspartner Brasiliens 
sind die USA. Von ihnen bezog 
Brasilien 1959 rd. 34*/» aller im
portierten W aren, während es 46 V» 
seiner Güter nach dort exportierte. 
An zweiter Stelle folgt die Bundes
republik, die ihren Warenaustausch 
mit Brasilien in den letzten Jahren 
laufend ausbauen konnte. 1959 
kaufte Brasilien 10,2*/« seines Im
portbedarfes in der Bundesrepu
blik, die wiederum 6,7®/» des ge
samten brasilianischen Exportes 
abnahm. Die effektiven Ausfuhren 
der Bundesrepublik sind durch die 
teilweise ohne Devisendeckung 
Brasiliens erfolgenden Investitions
güterausfuhren höher als die in 
den Statistiken erscheinenden 
Werte.

5 Devisenlage
Die Devisenlage Brasiliens ist sehr 
angespannt. Wenn diese Situation 
auch nicht in dem Maße nach 
außen hin in der Zahlungsbilanz 
sichtbar wird und auch die Gold- 
und Devisenvorräte Brasiliens in 
den letzten Jahren relativ stabil 
geblieben sind (1960 = 287 Mill. $ 
Gold, 131 M ill. $ Devisen), so ist 
dies nur dem Umstand zu ver
danken, daß die nach Brasilien 
einströmenden Investitionskapita
lien und Lieferkredite des Auslan
des sowie Kreditverlängerungen 
die Devisenbilanz entlasten. Etwa 
zwei Drittel der Goldbestände w a
ren Ende 1959 verpfändet. Die ge- 
samien Auslandsverpflichtungen 
werden mit ca. 3,8 Mrd. US-$ an
gegeben, wobei die Verbindlich
keiten gegenüber dem Internatio
nalen Währungsfonds und der 
Eximbank noch nicht berücksichtigt 
sind. Währungsrelation; a) O ffi
zieller Kurs, Ankauf: 1 DM = 
4,4025 Cruzeiros; Verkauf: 1 DM = 
4,5377 Cr$. b) Freimarktkurs: 1 DM 
-  52,00/53,00 Cr$.

6 Wirtsdiaftsvereinbarungen mit 
der Bundesrepublik Deutschland
Vereinbarungen über den Handeis
und Zahlungsverkehr vom 1.7.55. 
Protokoll betreffend Meistbegün
stigung vom 17.8.1950. Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und den Vereinigten 
Staaten von Brasilien über die 
Wiederherstellung der durch den 
zweiten V\/eltkrieg betroffenen ge
werblichen Schutz- und Urheber
rechte v. 4.9.1953.

7 Politische Einstellung
Das Urteil über die politische Ent
wicklung in Brasilien wie in den 
anderen lateinamerikanischen Län
dern wird heute fast ausschließ
lich bestimmt durch die Vorgänge 
in Kuba und die Sorge um ein 
übergreifen dieser revolutionären 
Bewegung auf den ganzen Subkon
tinent, weiter durch den wachsen
den Antiamerikanismus der Mas
sen und auch großer Teile der In
telligenz, schließlich durch die 
Furcht vor einer kommunistischen 
Durchdringung dieser Länder. Ge
wiß ist fast überall reicher revolu
tionärer Zündstoff vorhanden: un
gelöste Agrarfrage, Massenarmut 
in den Städten und auf dem Lande 
angesichts eines offen zur Schau 
getragenen immensen Reichtums 
einiger weniger, allgemeiner W äh
rungsverfall, wachsende Radikali
sierung der Arbeiterschaft und der 
landlosen Bauern. Die Propheten 
einer imminenten Revolution über
sehen ¡edoch, daß mit der Erkennt
nis einer solchen Gefahr die Wider
standskräfte ebenfalls wachsen und 
ständig neue Wege zu ihrer Über
windung beschritten werden.

Brasilien selbst kann im übrigen 
auf eine alte demokratische Tradi
tion zurückblicken. Selbst das M ili
tär hat sich hier stets als Hüter 
einer liberalen, sozialen und fort
schrittlichen Ordnung betrachtet 
und erwiesen. Der neue 44jährige 
Präsident, der den höchsten W ahl
sieg in der Geschichte des Landes 
ohne die Unterstützung der großen 
Parteien errang, hat in der kurzen 
Zeit seit seiner Amtübernahme ge
zeigt, daß er die großen Vollmach
ten, die ihm die Verfassung ge
währt, ohne Rücksicht auf bestimmte 
Interessengruppen und politische 
oder ideologische Tabus zur Be
seitigung der sozialen und politi
schen Konfliktstoffe voll ausnutzen 
w ill.

Die von ihm verkündete Politik 
einer wohlwollenden Neutralität 
bei Wiederaufnahme der Beziehun
gen zu den kommunistischen Län
dern, einschließlich Rotchina, dient 
natürlich einmal der Sicherung wei
terer Absatzmärkte für brasiliani
sche Produkte; doch hofft der Prä
sident, durch eine „linke" Außen
politik auch innenpolitische Un
ruheherde zu neutralisieren, vor 
allem also dem wachsenden - Ein
fluß der Kommunistischen Partei 
zu begegnen. Sein scharfes „Aus
terity" Programm wird zwar zeit
weilig manche sozialen Spannungen 
verschärfen, doch finden andere 
Punkte seines Regierungsprogram
mes — Erschließung des vernach
lässigten Nordosten und eine 
durchgreifende Landreform — den 
Beifall gerade der Teile der Bevöl
kerung, bei denen die Gefahr einer 
revolutionären Lösung am größ
ten ist.

8 Wirtschaftspolitische Ausrichtung
Die bisherigen Erklärungen der 
neuen Regierung lassen erkennen, 
daß innerhalb der zukünftigen 
Wirtschaftspolitik die planmäßige 
Koordinierung aller Maßnahmen 
eine bedeutende Rolle spielen wird.

Es bleibt abzuwarten, wie scharf 
der Kurswechsel sein wird. Aller
dings darf man zu diesem Zeit
punkt schon sagen, daß angesichts 
des Fehlens irgendwelcher soziali
sierender Tendenzen eine solche 
ongedeutete Planung dazu dienen 
könnte, die Privatinitiative eher zu 
fördern als zu bremsen.

Am 4. 2.1961 hat die brasilianische 
Regierung a ls sechstes Mitglieds
land (es fehlt lediglich noch Uru
guay) das sogenannte Montevideo- 
Abkommen über die „Schaffung 
einer Freihandelszone und des 
LateinamerikanischenVerbandes für 
Freihandel" ratifiziert. Neben der 
Intensivierung des Wirtschaftsver
kehrs mit den übrigen sechs Mit
gliedstaaten der lateinamerikani
schen Freihandelszone und der 
Ausrichtung des Industriepotentials 
auf einen Großraummarkt setzt 
sich der neue Präsident auch für 
die Verstärkung der Handelsbe
ziehungen mit dem Ostblock ein. 
Die Reduzierung des Zahlungsbi
lanzdefizits gilt ihm als erste Vor
aussetzung einer gesunden wirt
schaftlichen Entwicklung und der 
Wiederherstellung der internatio
nalen Kreditwürdigl<eit.

9 Umfang der Auslandshilfe
Der größte Teil der Auslandshilfe 
stammt aus den USA. Die Exim
bank räumte Brasilien von 1954 bis 
1959 Kredite in Höhe von 1375 
M ill. I  ein; aus Gegenwertmitteln 
(US.Public Law 480) stammen Dar
lehen über 150 M ill. I .  Dem Aus
bau der Infrastruktur dienten Welt
bankanleihen in Höhe von 267 
M ill. $, der Internationale Wäh
rungsfonds stellte bisher 260,7 
M ill. $ zur Verfügung. Die Inter
national Finance Corporation steu
erte ebenfalls einen Beitrag für 
verschiedene Objekte über ins
gesamt 8,35 M ill. $ bei. Frankreich 
machte eine Anleihezusage über 
200 M ill. $ , die in erster Linie für 
die Bezahlung französischer Lie
ferungen verwandt werden soll.

10 Private Auslandsinvestitionen
Dos Vertrauen in die wirtschaft
liche Zukunft des Landes, die für 
die folgenden Jahre keine Krisen 
oder Hemmnisse von der Produk- 
tions- und Bedarfsseite erwarten 
läßt, veranlaßte zahlreiche auslän
dische, vor allem amerikanische 
Investoren, hohe Beträge im Lande 
anzulegen. Die Gesamthöhe der
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privaten US-lnvestifionen bis zum 
Jahresende 1959 wird auf ca.
1,5 Mill. $ geschätzt. Ober die 
Höhe der Anlagen aus den übrigen, 
vorwiegend europäischen Ländern 
mit der Bundesrepublik an der 
Spitze, liegen keine Werte vor. 
Ihr Gewicht dürfte aber der Rang
folge nach dem Verhältnis der 
Sachwerteinbringungen entspre
chen.

Diese Investitionen von Sachgü
tern, die auf Grund des Dekretes 
42480 bzw. der SUMOC-Instruk- 
tion 113 seit 1955 unter bestimmten 
Voraussetzungen ohne inländische 
Devisendeckung begünstigt erfol
gen dürfen, erreichten zum Jahres
ende 1959 399,6 M ill. $ :

1955 . . . . . .  41,6 M ill. $
1956 ............... 46,7 M ill. $
1957  .......... 119,0 M ill. S
1958 ............  104,2 M ill. $
1959 ............... 88,1 M ill. $

399,6 M ill. $

Im Jahre 1960 wird mit einem wei
teren Zuwachs von 85,1 M ill. S auf 
484,7 M ill. $ gerechnet.

Ausländische 
Sachwerteinbringungen 1955— 1959

Land M ill. $ 0/9

Gesamt 399,9 100
davon: USA 185,4 46,3

BRD 71,9 18,0
Schweiz^ 29,9 7,5
Frankreich 19,2 4,8
Großbritannien 17,1 3,9
Japan 15,7 3,9
Kanada 13,1 3,3
Sonstige 47,3 11,9

Die Hauptinvestitionen aus den 
USA und der Bundesrepublik 
Deutschland galten in erster Linie 
dem Kraftfahrzeugsektor, der 
Eisen- und Stahl- sowie der Bunt
metallindustrie. Es folgen die 
Schweiz, Frankreich, Großbritan
nien, Japan und Kanada. 
Bevorzugter Investitionsraum ist 
der Bundesstaat Sao Paulo. Auf 
Grund der besonders günstigen 
verkehrstechnischen und wirtschaft
lichen Lage wurden dort bisher ca. 
75 V« aller ausländischen Sach
güterinvestitionen vorgenommen, 
während auf die restlichen 16 Staa
ten nur ein relativ geringer Anteil 
entfiel.
Nach wie vor ist das Klima für 
private ausländische Investitionen 
im ganzen Lande giinstig. Auch 
wenn die Skala der Sachwertein
bringungen seit 1957 rückläufig ist, 
so bestehen doch auf dem Ver
arbeitungssektor noch gute Mög
lichkeiten, insbesondere dann, wenn 
Gewinne, Zinsen und Amortisatio
nen nicht in die Ursprungsländer 
transferiert, sondern zunächst auch 
wegen der Devisenschwierigkeiten 
Brasiliens reinvestiert werden.

II Einsfellung zum privaten 
Auslandskapital
Brasilien ist unter Präsident Qua
dros bestrebt, seine wirtschaftliche 
Entwicklung soweit wie möglich 
mit eigenen Mitteln zu finanzieren. 
Während die Regierung Kubitschek 
aus der Kombination Inflation— 
multiple Wechselkurse einen An
reiz für ausländische Kapitalanla
gen schuf, weist der neue Präsi
dent (angesichts der durch die zu
nehmende Industrialisierung der 
Rohstoffländer beginnenden struk
turellen Veränderung der inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen) 
ausländischen Kapitalanlagen in 
erster Linie eine komplementäre 
Rolle zu. Trotzdem ist die grund
sätzliche Einstellung zum Ausländs
kapital positiv. Besondere Möglich
keiten bieten sich für die chemische 
Industrie, für den Bau von W erk
zeugmaschinen, Herstellung von 
Papierwaren sowie auch für eine 
Reihe anderer Konsumgüter.

12 Ausländische Beteiligungen 
an Inlandsfirmen
Handelsgesetz und Verfassung ken
nen keine grundsätzliche Diskrimi
nierung von Ausländern. Demzu
folge gibt es nur auf wenigen G e
bieten (wie dem Bergbau und der 
Wasserkraft, der Küstenschiffahrt, 
des Bankwesens und des Wert- 
papierhandels, der Fischerei und 
des Bauwesens) Betätigungsverbote 
oder Einschränkungen einer aus
ländischen Beteiligung.

13 Genehmigungspflicht bei 
Firmengründungen
Jede ausländische Investition und 
wirtschaftliche Betätigung in Brasi
lien, besonders aber die staatlich 
geförderte Investition bedarf der 
Genehmigung durch die Regierung. 
Anträge sind zu richten an 

Secretaria da CIFER 
Departamento de Registros e 
Prioridades da Superintendencia 
da Moeda e do Crédito 
Avenida Rio Branco,
1 2 0 -7 °-Sa la  707 
Rio' de Janeiro, D.F. 

zu richten, die diese Anträge prüft 
und begutachtet. In die Prüfung ist 
die auf Grund eines zwischenstaat
lichen Abkommens gebildete 

Gemischte Kommission Deutsch
land-Brasilien für wirtschaftliche 
Entwicklung
Comissäo Mista Brasil-Alemanha 
para Desenvolviminento Econó
mico
Avenida Rui Barbosa,
624 -10° andar 
Rio de Janeiro 

eingeschaltet.

14 Arbeits- und Sozialgesetzgebung 
Arbeitslöhne
Maßgebend für die Regelung der 
Beziehungen zwischen Arbeitge
bern und Arbeitnehmern in Brasi
lien sind die Bestimmungen der 
„Konsolidierten Arbeitsgesetze" 
(Consolidacao das Leis do trabal- 
ho). Die wesentlichste, die auslän
dische Betätigung betreffende Re- 

. gelung ist das sog. „Zwei Drittel 
Gesetz", das vorschreibt, daß  min
destens Vs aller Beschäftigten Bra
silianersein müssen und daß dabei 
insbesondere nicht nur das reine 
Zahlenverhältnis der beschäftigten 
Personen, sondern auch die Lohn- 
und Gehaltssummen zugrunde zu 
legen sind. Als Brasilianer im Sinne 
dieser Bestimmung werden aller
dings auch Ausländer angesehen, 
die länger als 10 Jahre in Brasilien 
wohnen, einen brasilianischen Ehe
partner oder aber im Lande ge
borene Kinder haben.
Es gilt der Achtstundentag bei 
44 Std. in der Woche, zwei Über
stunden täglich sind erlaubt, die 
dann mit einem Aufschlag von 20 "U 
zu entgelten sind, den Anspruch 
auf einen bezahlten Jahresurlaub 
von 20 Tagen, die Mitbezahlung 
von Sonn- und Feiertagen, Verbot 
der Kinderarbeit, Mutterschutz.
Der Kündigungsschutz sieht im Falle 
der normalen Kündigung eine Frist 
von 30 Tagen vor, bei Entlassungen 
ist der Arbeitnehmer für jedes Jahr 
der Beschäftigung mit einem Mo
natsgehalt zu entschädigen, nach 
10 Jahren dauernder Beschäftigung 
sind Kündigungen nur noch aus 
wichtigen Gründen möglich und 
erfordern die doppelten Entschädi
gungssummen sowie eine orbeits- 
gerichtliche Entscheidung.

' A lle Arbeitnehmer genießen einen 
Unfallschutz, den der Arbeitgeber 
zu tragen hat. Abgaben für die 
Versicherungen gegen Krankheit, 
A lter und Tod werden von Arbeit
gebern und Arbeitnehmern gemein
sam aufgebracht. Das Vereini- 
gungs- und Streikrecht wird garan
tiert, Unstimmigkeiten zwischen A r
beitgebern und Arbeitnehmern 
schlichten die Arbeitsgerichte.
Die gesetzlichen Mindestlöhne, von 
Staat zu Staat unterschiedlich hoch, 
dürfen nicht unterschritten werden. 
Sie betrugen im Oktober 1960 im 
Staate Rio de Janeiro 9600 Cr. $ 
monatlich und. unterliegen infolge 
der stark inflationären Tendenz in 
Brasilien laufenden Änderungen.

15 Gesellschaffssteuern
Wegen der prekären Finanzlage 
Brasiliens sind Steueränderungen, 
zusätzliche Steuern und Sonderab
gaben an der Tagesordnung. Die 
folgende Übersicht kann daher nur 
einen groben Überblick über An
zahl und Höhe der augenblicklichen
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Steuern vermilleln. Das brasiliani
sche Steuerrecht unterscheidet zw i
schen Bundessteuern, Steuern der 
einzelnen Bundesstaaten und Ge
meindeabgaben.
Die Einkommensteuer ist eine Bun- 
dessleuer, die sowohl Einzelperso
nen wie Gesellschaften zu entrich
ten hoben.
Dos Einkommen von Einzelperso
nen unterliegt dabei einer propor
tionalen Grundbesteuerung von 
1— 2̂8 */» ¡e nach Einkommensart 
sowie einer progressiven Zusatz
steuer, die Einkünfte ab 90000C r.$  
bis 4500 000 C r.$  mit einer Steuer
quote von 3— 5̂0 “/o belegt. 
Gesellschaften hoben auf Reinge
winne bis 500 000 Cr. $ 15 "h  Steu
ern obzufOhren, darüber hinaus 
20:»/». Für die Jahre 1959 und 1960 
wurde außerdem eine Zusatzsteuer 
von 3 */• erhoben, so daß damit die 
Steuersätze auf 18 bzw. 23 V» stie
gen. Daneben wird unter bestimm
ten Voraussetzungen eine außer
ordentliche Gewinnsteuer erhoben, 
die 20—50'/» des erzielten Gewin
nes betrogen kann, sofern dieser 
über 300 000 Cr. $ liegt und 30 “/• 
oder mehr des sogenannten „in
vestierten Kapitals" ausmacht. 
Außerdem unterliegt dos Einkom
men z. Z . einer Mehrzahl von Zu
satzsteuern, für die der Staat 
Schuldverschreibungen ausgibt.
Eine weitere Bundessteuer ist die 
Verbrauchssteuer, die der Produ
zent für eine Vielzahl von Waren 
zu entrichten hat. Ihre Höhe ist je 
nach W arenart unterschiedlich 
(2—10®/»). Im Gesamtsteueraufkom
men steht sie an dritter Stelle nach 
der Verkaufs- und Einkommen
steuer.
Die einzelnen brasilianischen Staa
ten erheben darüber hinaus u. a. 
der Höhe nach unterschiedliche 

Verkaufssteuern (1,4—8V«) 
Exportsteuern (5—IO*/» ad vol.) 
Besitzwechselsteuern (2—64 V») 
Fahrzeugsteuefn 

Schließlich müssen an die einzelnen 
Gemeinden u. a . die folgenden Ab
gaben erfolgen: 

Geschäftslizenzgebühr 
Industrie- und Berufssteuer. 

Beide Abgaben sind von natür
lichen oder juristischen Personen 
zu entrichten, sofern sie sich in 
Industrie oder Handel betätigen, 
und betragen jeweils co. 10*/» der 
betrieblichen Erträge. Außerdem 
werden noch Besitz- und Ver
gnügungssteuern erhoben.

16 Doppelbesteuerungsabkommen 
mit der Bundesrepublik
Ein Doppelbesteuerungsabkommen 
hinsichtlich der Einkünfte aus der 
Seeschiffahrt ist Inhalt des Proto
kolls Ober Meistbegünstigung und 
Schiffahrt vom 17.8.1950 (BA 165
V. 29.8.1950)
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17 Steuerbefreiungsmöglichkeiten
Die Vorteile, die ausländische In
vestitionen in steuerlicher Hinsicht 
in Brasilien erwarten sind verhält
nismäßig begrenzt. Steuerbefreiun
gen werden nur von dem jeweili
gen brasilianischen Bundesstaat 
auf entsprechende Anträge hin ge
währt. Sie lassen sich im wesent
lichen wie folgt zusammenfassen: 
Sofern es sich bei den vorzuneh
menden Investitionen um Industrien 
handelt, die irr dem betr. Staat 
noch nicht existieren und die ge
eignet erscheinen, die Wirtschaft 
des Landes zu fördern, gewähren 
die Bundesstaaten Steuerbefreiun
gen auf alle Staatssteuern (nicht 
auf Bundessteuern!) für den Zeit
raum von 6 Jahren. Die Frist kann 
in besonders gelagerten Fällen um 
zwei oder auch um vier Jahre (Per- 
nambuco) verlängert werden. Im 
Staat Säo Paulo richtet sich die 
Dauer der Steuerbefreiung nach 
der Höhe des investierten Kapitals 
(5—15 Jahre).

Auch Befreiungen von städtischen 
Abgaben sind bekannt: So gewährt 
Säo Paulo fünf- bis zehnjährige Be
freiungen je nach der Höhe der 
erfolgten Kapitalanlage.

18 Zollkonzessionen
Brasilien, das 1957 sein Zollsystem 
vom Mengen- auf das W ertzoll
system umstellte, gewährt für lang
fristige ausländische Investitionen, 
die von der SUMOC registriert 
sind, Zollkonzessio'nen. Grundsätz
liche Aussagen über deren Höhe 
lassen sich nicht machen, da sie 
von Fall zu Fall verschieden sind 
und individuell geregelt werden.

19 Abschreibungsmöglichkeiten
Die Steuergesetzgebung kennt nur 
Abschreibungen für Einrichtungsge
genstände, nicht für Grundstücke 
oder Gebäude. Sonderabschrei
bungen werden — soweit bekannt 
ist — nicht gewährt.

20 Transferbestimmungen
Die SUMOC-Instruktion 113 vom 
17.1.1955 bzw. Dekret 42820 v. 
16.12.57 garantiert dem ausländi
schen Investor den Röcktransfer des 
investierten Kapitales in jährlichen 
Raten von maximal 20 “/». Die er
forderlichen Devisen stellt die De
visenbehörde zum offiziellen Kurs 
zuzüglich eines Aufschlages zur 
Verfügung. Zinsen und Gewinne 
können ebenfalls gem. Art. 32 der 
genannten Instruktion bis zur Höhe 
von 8 “/» zum offiziellen Kurs —, 
darüber hinaus zum Freikurs ins 
Ausland transferiert werden.
Diese Regelung gilt für Investitio
nen von „unzweifelhaftem natio
nalen Interesse'; für Investitionen 
von „besonderem Interesse" erfolgt

der Rücktransfer des Kapitals zum 
Freikurs, während Zinsen und Divi
denden bis zur Höhe von 10“/* 
zum offiziellen Kurs, darüber hin
aus wiederum zum Freikurs repa
triiert werden dürfen.
Kapitalien mit sog. „hervorragen
dem Interesse' für die brasiliani
sche Wirtschaft können 10 Jahre 
nach Produktionsbeginn in jähr
lichen Raten von 10 bis 20*/« zum 
offiziellen Kurs oder aber jeder
zeit wie der Gewinn und die Zin
sen zum Freikurs transferiert wer
den.

21 Schutz gegen Verstaatlichung
Artikel 141, Absatz 16 der Verfas
sung Brasiliens sieht die Möglich
keit einer entschädigungspflichti
gen Enteignung privaten Eigentums 
vor, sofern ein öffentliches oder 
soziales Interesse dieses erforder
lich machen sollte.
Spezielle Regelungen zum Schutze 
des in Brasilien investierten aus
ländischen Kapitals stehen noch 
aus, werden aber von industriellen 
und staatlichen Institutionen be
raten.

22 Sonstige Schutzmaßnahmen
Ein in Vorbereitung befindlicher 
Investitionskodex soll den auslän
dischen Investoren zukünftig ein 
Minimum an Garantien zugestehen.

23 Mitgliedschaft in internationalen 
Organisationen
UNO , W eltbank, Internationaler 
Währungsfonds, International Fi
nance Corporation, Organisation 
Amerikanischer Staaten, Rio-Pakt 
der O AS, Lateinische Union, 
Haager Club (passives Mitglied), 
GATT.

24 Förderungs- und Auskunftsstellen
1. Secretaria da CIFER 

Departamento de Registros e 
Prioridades da Superintendencia 
da Mocda e do Crédito 
Avenida Rio Bronco,
120 - 7° - sala 707 
Rio de Janeiro, D .F.,

2. Deutsch-Brasilianische Kammer 
für Handel und Industrie in den 
Camera Teuto-Brasileiro de Co- 
mércio e Industrio
Rio de Janeiro, D.F.
Rua Candelário, 9 G r. 407 
Caixa Postal 1790 
Büro in :
Säo Paulo
Rua Moria Paulo 120 
Deutsch-Brasilianische Gesell
schaft, B o n n

3. Ibero-Amerikanischer Verein 
Hamburg-Bremen e.V.
Hamburg 36 
Alsterglacis 8
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